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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTUNE DES RATES

vom 27. Juni 1977

über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen
Befähigungsnachweise der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die
allgemeine Pflege verantwortlich' sind, und über Maßnahmen zur Erleichterung der
tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienst

leistungsverkehr

(77/452/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

sind, sowie für die Eintragung oder Mitgliedschaft
bei Berufsverbänden oder -körperschaften.

Es erscheint jedoch angebracht, Bestimmungen vor
zusehen, um den Krankenschwestern und Kranken
pflegern, die für die allgemeine Pflege verantwortlich
sind, die tatsächliche Ausübung des Niederlassungs
rechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr
zu erleichtern.

Auf Grund des Vertrages sind die Mitgliedstaaten
gehalten, keine Beihilfe zu gewähren, die die Nieder
lassungsbedingungen verfälschen könnte.

Artikel 57 Absatz 1 des Vertrages sieht vor,
daß Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der
Diplome,Prüfungszeugnisse und sonstigenBefähigungs
nachweise erlassen werden.

Es erscheint zweckmäßig, gleichzeitig mit der gegen
seitigen Anerkennung der Diplome eine Koordinierung
der Ausbildungsbedingungen für Krankenschwestern
und Krankenpfleger, die für die allgemeine Pflege
verantwortlich sind, vorzusehen. Diese Koordinie
rung ist Gegenstand der Richtlinie 77/453/EWG (3).

In mehreren Mitgliedstaaten ist für die Aufnahme und
Ausübung der Tätigkeiten der Krankenschwester und

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 49, 57, 66 und 235,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (*),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Auf Grund des Vertrages ist seit Ablauf der Übergangs
zeit jede auf der Staatsangehörigkeit beruhende un
terschiedliche Behandlung bei der Niederlassung und
im Dienstleistungsverkehr untersagt. Der Grundsatz
der auf diese Weise erzielten Inländergleichbehandlung
gilt insbesondere für die Erteilung einer gegebenenfalls
erforderlichen Genehmigung für die Aufnahme der
Tätigkeiten der Krankenschwester und des Kranken
pflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich

l) ABl . Nr. C 65 vom 5 . 6. 1970, S. 12.
.*) ABl . Nr. C 108 vom 26 . 8 . 1970, S. 23 . (®) Siehe Seite 8 dieses Amtsblatts.
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gliedstaat gelten die betreffenden Regelungen für
angestellte wie für freiberuflich tätige Berufsangehörige
oder können auf sie angewandt werden. Für die Tätig
keiten der Krankenschwester und des Krankenpfle
gers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich
sind, ist in mehreren Mitgliedstaaten der Besitz eines
Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi
gungsnachweises für Krankenpflege erforderlich. Diese
Tätigkeiten werden sowohl von freiberuflich tätigen
Krankenschwestern und Krankenpflegern als auch von
Krankenschwestern und Krankenpflegern im Ange
stelltenverhältnis oder auch von denselben Personen
im Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn abwechselnd in
der einen oder der anderen dieser beruflichen Stellun
gen ausgeübt. Um die Freizügigkeit dieser Berufstäti
gen in der Gemeinschaft zu fördern, erscheint es
daher notwendig, die Anwendung dieser Richtlinie
auf Krankenschwestern und Krankenpfleger im Ange
stelltenverhältnis auszudehnen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH

des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege
verantwortlich sind, der Besitz eines Krankenpfleger
diploms gesetzlich vorgeschrieben. In einigen anderen
Mitgliedstaaten, in denen diese Voraussetzung nicht
verlangt wird, besteht jedoch eine gesetzliche Regelung
des Rechts, den Titel einer Krankenschwester oder
eines Krankenpflegers, die/der für die allgemeine
Pflege verantwortlich ist, zu führen.

Da eine Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung
der Diplome nicht unbedingt die sachliche Gleichwer
tigkeit der Ausbildungsgänge, die zu einem solchen
Diplom führen, zur Folge hat, darf die dem jeweiligen
Ausbildungsnachweis entsprechende Ausbildungsbe
zeichnung nur in der Sprache des Heimat- oder Her
kunftsstaats geführt werden.

Zur Erleichterung der Anwendung dieser Richtlinie
durch die nationalen Verwaltungen können die Mit
gliedstaaten vorschreiben, daß die Begünstigten, die
die in der Richtlinie vorgesehenen Ausbildungsbe
dingungen erfüllen, zusammen mit ihrem Ausbildungs
nachweis eine Bescheinigung der zuständigen Behörden
des Heimat- oder Herkunftsstaats darüber vorlegen,
daß es sich bei diesem Nachweis um den in der Richt
linie genannten handelt.

Es ist zu unterscheiden zwischen den Bedingungen der
persönlichen Zuverlässigkeit für eine erste Aufnahme
des Berufes und denjenigen für die Ausübung des
Berufes.

Im Falle einer Dienstleistung würde das Erfordernis
der Eintragung oder Mitgliedschaft bei Berufsver
bänden oder -körperschaften, die an sich mit der
festen und dauerhaften Tätigkeit im Aufnahmestaat
verbunden ist, zweifellos eine Behinderung für den
Dienstleistungserbringer darstellen, der seine Tätig
keit nur vorübergehend ausübt. Auf dieses Erfordernis
ist daher zu verzichten. Allerdings sollte in diesem
Fall die Einhaltung der Berufsordnung, über die diese
Berufsverbände oder -körperschaften zu wachen haben,
sichergestellt werden. Zu diesem Zweck ist vorbehalt
lich der Anwendung von Artikel 62 des Vertrages
vorzusehen, daß von dem Begünstigten eine Anzeige
bei der zuständigen Behörde des Aufnahmestaats über
die Dienstleistung verlangt werden kann.

Was die Tätigkeiten der Krankenschwester und des
Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege ver
antwortlich sind, als Angestellte betrifft, so enthält
die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom
15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeit
nehmer innerhalb der Gemeinschaft (*) für die von
ihr erfaßten Berufe keine spezifischen Bestimmungen
in bezug auf die persönliche Zuverlässigkeit, die Be
rufsordnung und das Führen des Titels . Je nach Mit

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie gilt für die Tätigkeiten der Kran
kenschwester und des Krankenpflegers, die für die
allgemeine Pflege verantwortlich sind.

(2) „Tätigkeiten der Krankenschwester und des
Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege ver
antwortlich sind", im Sinne dieser Richtlinie sind die
Tätigkeiten, die unter den folgenden Berufsbezeich
nungen ausgeübt werden :

in Deutschland:

Krankenschwester, Krankenpfleger ;

in Belgien :

,,hospitalier(ère)/verpleegassistent(e)", „infirmier(ère)
hospitalier(ère)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster)" ;

in Dänemark :

„sygeplejerslce" ;

in Frankreich :

„inhrmier(ère)";

in Irland :

„Registered General Nurse" ;(M ABl . Nr. L 257 vom 19. 10. 1968 , S. 2 .
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in Italien :

„infermiere professionale" ;

in Luxemburg :
„infirmier" ;

in den Niederlanden :

„verpleegkundige" ;

im Vereinigten Königreich :
— England, Wales und Nordirland :
„State Registered Nurse",

— Schottland :

„Registered General Nurse".

Krankenhaushilfsschwester), ausgestellt vom
Staat, von staatlichen oder staatlich anerkann
ten Schulen,1

— „brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/zieken
huisverpleger (-verpleegster)" (Dilpom eines
Krankenhauspflegers/einerKrankenhausschwes
ter), ausgestellt vom Staat, von staatlichen oder
staatlich anerkannten Schulen,

— „diplome d'infirmier(ère) gradué(e) hospitalier
(&re)/gegradueerd ziekenhuisverpleger (-ver
pleegster)" (Diplom eines akademisch geprüften
Krankenhauspflegers/einer akademisch geprüf
ten Krankenhausschwester), ausgestellt vom
Staat, von staatlichen oder staatlich anerkann
ten höheren Fachschulen ;

c) in Dänemark :
„sygeplejerske"-Diplom, ausgestellt von den vom
„Sundhedsstyrelsen" (Staatliches Gesundheitsamt)
anerkannten Krankenpflegeschulen ;

d) in Frankreich :
„diplôme d'État d'infirmier(ère)" (staatliches Di
plom eines Krankenpflegers/einer Krankenschwe
ster), ausgestellt vom Ministerium für Gesundheits
wesen ;

e) in Irland:
Zeugnis einer (eines) „Registered General Nurse",
ausgestellt von „An Bord Altranais" (Nursing
Board);

f) in Italien :
„diploma di abilitazione professionale per infer
miere professionale", ausgestellt von den staat
lich anerkannten Schulen ;

g) in Luxemburg :
— staatliches Diplom eines „infirmier" (Kran
kenpfleger/Krankenschwester),

— staatliches Diplom eines „infirmier hospitalier
gradud" (akademisch geprüfter Krankenhaus
pfleger/akademisch geprüfte Krankenhaus
schwester),

ausgestellt vom Minister für Gesundheitswesen auf
Grund des Beschlusses des Prüfungsausschusses ;

h) in den Niederlanden :

KAPITEL II

DIPLOME, PRÜFUNGSZEUGNISSE UND SONSTIGE
BEFÄHIGUNGSNACHWEISE DER KRANKENSCHWE
STER UND DES KRANKENPFLEGERS, DIE FÜR DIE
ALLGEMEINE PFLEGE VERANTWORTLICH SIND

Artikel 2

Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Artikel 3 aufge
führten Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen
Befähigungsnachweise, die die anderen Mitgliedstaa
ten den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten nach
Artikel 1 der Richtlinie 77/453/EWG ausstellen, an
und verleiht ihnen in seinem Hoheitsgebiet die gleiche
Wirkung in bezug auf die Aufnahme und Ausübung
der selbständigen Tätigkeiten der Krankenschwester
und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege
verantwortlich sind, wie den von ihm ausgestellten
Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Be
fähigungsnachweisen.

Artikel 3

Als Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Be
fähigungsnachweise im Sinne von Artikel 2 gelten :

a) in Deutschland :
— das von den zuständigen Behörden ausgestellte
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der
Krankenpflege,

— die Bescheinigungen der zuständigen Behörden
der Bundesrepublik Deutschland über die
Gleichwertigkeit der nach dem 8. Mai 1945
von den zuständigen Behörden der Deutschen
Demokratischen Republik ausgestellten Aus
bildungsnachweise und der unter dem ersten
Gedankenstrich aufgeführten Nachweise ;

b) in Belgien :
— „brevet d'hospitalier(ère)/verpleegassistent(e)"

(Diplom eines Krankenhaushilfspflegers/einer

— die Diplome „verpleger A", „verpleegster A",
„verpleegkundige A",

— das Diplom „verpleegkundige MBOV" (Mid
delbare Beroepsopleiding Verpleegkundige),

— das Diplom „verpleegkundige HBOV" (Hogere
Beroepsopleiding Verpleegkundige) ,

ausgestellt von einer der von der öffentlichen
Verwaltung ernannten Prüfungskommissionen ;

i ) im Vereinigten Königreich :
Bescheinigung über die Aufnahme in den allge
meinen Teil des Registers, ausgestellt in England
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und Wales vom „General Nursing Council for
England and Wales", in Schottland vom „General
Nursing Council for Scotland" und in Nordirland
vom „Northern Ireland Council for Nurses and
Midwives".

Zeichnung verwechselt werden, die in diesem Staat
eine zusätzliche Ausbildung voraussetzt, die von dem
Begünstigten nicht erworben wurde, so kann der
Aufnahmestaat vorschreiben, daß der Begünstigte
seine im Heimat- oder Herkunftssfaat gültige Aus
bildungsbezeichnung in einer vom Aufnahmestaat
festgelegten Form verwendet.

KAPITEL III

ERWORBENE RECHTE KAPITEL V

MASSNAHMEN ZUR ERLEICHTERUNG DER TAT
SÄCHLICHEN AUSÜBUNG DES NIEDERLASSUNGS
RECHTS UND DES RECHTS AUF FREIEN DIENST
LEISTUNGSVERKEHR DURCH DIE KRANKEN
SCHWESTER UND DEN KRANKENPFLEGER, DIE
FÜR DIE ALLGEMEINE PFLEGE VERANTWORTLICH

SIND

A. Besondere Bestimmungen betreffend das Nieder
lassungsrecht

Artikel 4

Jeder Mitgliedstaat erkennt bei Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten als ausreichenden Nachweis die Di
plome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs
nachweise der Krankenschwester und des Kranken
pflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich
sind, an , die von den anderen Mitgliedstaaten vor Be
ginn der Anwendung der Richtlinie 77/453/EWG aus
gestellt worden sind, auch wenn sie nicht allen Min
destanforderungen der Ausbildung nach Artikel 1 der
Richtlinie 77/453/EWG genügen, sofern ihnen eine
Bescheinigung darüber beigefügt ist, daß sich der be
treffende Staatsangehörige während der letzten fünf
Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens
drei Jahre lang tatsächlich und rechtmäßig den be
treffenden Tätigkeiten einer Krankenschwester oder
eines Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege
verantwortlich sind, gewidmet hat.

Diese Tätigkeiten müssen sich auf die volle Verant
wortung für die Planung, Organisation und Ausfüh
rung der Krankenpflege des Patienten erstreckt haben.

KAPITEL IV

FÜHREN DER AUSBILDUNGSBEZEICHNUNG

Artikel 6

(1) Der Aufnahmestaat, der von den eigenen Staats
angehörigen für die erstmalige Aufnahme einer Tätig
keit im Sinne des Artikels 1 einen Zuverlässigkeits
nachweis verlangt, erkennt bei Staatsangehörigen an
derer Mitgliedstaaten als ausreichenden Beweis eine
von der zuständigen Behörde des Heimat- oder Her
kunftsstaats ausgestellte Bescheinigung an, aus der
hervorgeht, daß die geforderte Zuverlässigkeit gegeben
ist.

(2) Wird im Heimat- oder Herkunftsstaat für die
erstmalige Aufnahme der betreffenden Tätigkeit ein
Zuverlässigkeitsnachweis nicht verlangt, so kann der
Aufnahmestaat von den Staatsangehörigen dieses
Heimat- oder Herkunftsstaats einen Strafregisteraus
zug oder, wenn dieser nicht beigebracht werden kann,
einen gleichwertigen Nachweis verlangen, der von der
zuständigen Behörde des Heimat- oder Herkunfts
staats ausgestellt ist.

(3) Hat der Aufnahmestaat von schwerwiegenden
und genau bestimmten Tatbeständen Kenntnis, die
außerhalb seines Hoheitsgebiets eingetreten sind und
die sich im Aufnahmestaat auf die Aufnahme der be
treffenden Tätigkeit auswirken können, so kann er
den Heimat- oder Herkunftsstaat davon unterrichten.

Der Heimat- oder Herkunftsstaat prüft die Richtig
keit der Tatbestände, sofern sie sich in diesem Mit
gliedstaat auf die Aufnahme der betreffenden Tätigkeit
auswirken könnten. Die Behörden dieses Staates legen
Art und Umfang der Prüfung, die durchzuführen ist,
selbst fest und unterrichten den Aufnahmestaat über

Artikel 5

(1) Unbeschadet des Artikels 13 tragen die Aufnah
mestaaten dafür Sorge, daß die Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten, die die Voraussetzungen der Artikel
2 und 4 erfüllen, zum Führen ihrer im Heimat- oder
Herkunftsstaat gültigen rechtmäßigen Ausbildungs
bezeichnung — sofern diese nicht mit der Berufsbe
zeichnung identisch ist — und gegebenenfalls der be
treffenden Abkürzung in der Sprache dieses Staates
berechtigt sind. Sie können vorschreiben, daß neben
dieser Bezeichnung Name und Ort der Lehranstalt
oder des Prüfungsausschusses , die bzw. der diese
Ausbildungsbezeichnung verliehen hat, aufgeführt
werden.

(2) Kann die Ausbildungsbezeichnung des Heimat
oder Herkunftsstaats im Aufnahmestaat mit einer Be



15 . 7. 77 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 176/5

Aufnahmestaat bei Staatsangehörigen dieses Heimat
oder Herkunftsstaats eine von dessen zuständigen
Behörden ausgestellte Bescheinigung an, die den Be
scheinigungen des Aufnahmestaats entspricht.

die Folgerungen, die sie hinsichtlich der von ihnen
ausgestellten Bescheinigungen und Nachweise daraus
ziehen.

Die Mitgliedstaaten sorgen für die Vertraulichkeit der
übermittelten Angaben.

Artikel 9

Die in den Artikeln 6, 7 und 8 genannten Bescheini
gungen dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei
Monate sein.

Artikel 7

(1) Bestehen in einem Aufnahmestaat bezüglich der
Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Nach
weis der Zuverlässigkeit einschließlich Vorschriften
über Disziplinarmaßnahmen wegen schwerwiegenden
standeswidrigen Verhaltens oder wegen der Verurtei
lung auf Grund strafbarer Handlungen, so übermittelt
der Heimat- und Herkunftsstaat dem Aufnahmestaat
die erforderlichen Auskünfte über die gegen den Be
treffenden verhängten beruflichen oder administra
tiven Maßnahmen oder Sanktionen sowie über die
Strafsanktionen, welche die Ausübung des Berufes im
Heimat- oder Herkunftsstaat betreffen.

Artikel 10

(1) Das Verfahren für die Zulassung des Begünstigten
zur Aufnahme einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1
in Übereinstimmung mit den Artikeln 6, 7 und 8 muß
innerhalb kürzester Frist, spätestens aber drei Monate
nach Einreichung der vollständigen Unterlagen des
Betreffenden abgeschlossen werden, und zwar unbe
schadet der Fristen, die sich aus der etwaigen Einle
gung eines Rechtsmittels im Anschluß an dieses Ver
fahren ergeben können.

(2) In den in Artikel 6 Absatz 3 und in Artikel 7
Absatz 2 genannten Fällen wird der Ablauf der in
Absatz 1 genannten Frist durch den Antrag auf Über
prüfimg ausgesetzt.

Der konsultierte Mitgliedstaat muß seine Antwort
binnen drei Monaten erteilen.

Der Aufnahmestaat setzt das in Absatz 1 genannte
Verfahren fort, sobald diese Antwort vorliegt oder
diese Frist abgelaufen ist.

(2) Hat der Aufnahmestaat von schwerwiegenden
und genau bestimmten Tatbeständen Kenntnis, die
außerhalb seines Hoheitsgebiets eingetreten sind und
die sich im Aufnahmestaat auf die Ausübung der be
treffenden Tätigkeit auswirken können, so kann er den
Heimat- oder Herkunftsstaat davon unterrichten.

Der Heimat- oder Herkunftsstaat prüft die Richtig
keit der Tatbestände, sofern sie sich in diesem Mit
gliedstaat auf die Ausübung der betreffenden Tätigkeit
auswirken könnten. Die Behörden dieses Staates legen
Art und Umfang der Prüfung, die durchzuführen ist,
selbst fest und unterrichten denAufnahmestaat über die
Folgerungen, die sie hinsichtlich der von ihnen gemäß
Absatz 1 übermittelten Auskünfte ziehen.

B. Besondere Bestimmungen betreffend den Dienst
leistungsverkehr(3) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Vertraulichkeit

der übermittelten Angaben.

Artikel 11

(1) Wird in einem Mitgliedstaat von den eigenen
Staatsangehörigen für die Aufnahme oder Ausübung
einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 eine Genehmi
gung oder die Eintragung oder Mitgliedschaft bei
einem Berufsverband oder einer Berufskörperschaft
verlangt, so befreit dieser Mitgliedstaat im Falle der
Erbringung von Dienstleistungen die Staatsangehörigen
der Mitgliedstaaten von diesem Erfordernis .

Der Begünstigte hat beim Erbringen von Dienstlei
stungen die gleichen Rechte und Pflichten wie die
Staatsangehörigen des Aufnahmestaats ; insbesondere

Artikel 8

Verlangt ein Aufnahmestaat von seinen eigenen Staats
angehörigen für die Aufnahme oder die Ausübung
einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 ein Zeugnis
über den körperlichen und geistigen Gesundheitszu
stand, so erkennt dieser Staat die Vorlage der im
Heimat- oder Herkunftsstaat geforderten Bescheini
gung als ausreichend an.

Wird im Heimat- oder Herkunftsstaat für die Auf
nahme oder die Ausübung der betreffenden Tätigkeit
ein derartiges Zeugnis nicht verlangt, so erkennt der
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Der Begünstigte unterrichtet jedoch zuvor oder in
dringenden Fällen nachträglich diese Körperschaft von
der Erbringung seiner Dienstleistung.

C. Gemeinsame Bestimmungen betreffend das Nieder
lassungsrecht und den Dienstleistungsverkehr

Artikel 13

Bestehen in einem Aufnahmestaat Vorschriften über
das Führen der Berufsbezeichnung im Zusammen
hang mit einer der Tätigkeiten im Sinne des Artikels 1 ,
so führen die Staatsangehörigen der übrigen Mit
gliedstaaten, die die in den Artikeln 2 und 4 vorge
sehenen Bedingungen^eifüllen, die Berufsbezeichnung,
die im Aufnahmestaat -der betreffenden Berufsausbil
dung entspricht, und verwenden die entsprechende
Abkürzung.

unterliegt er den beruflichen und administrativen
Disziplinarvorschriften dieses Mitgliedstaats.

Trifft der Aufnahmestaat in Anwendung des Unter
absatzes 2 eine Maßnahme oder hat er Kenntnis
von Tatbeständen, die diesen Vorschriften zuwider
laufen, so unterrichtet er davon unverzüglich den Mit
gliedstaat, in dem sich der Begünstigte niedergelassen
hat.

(2) Der Aufnahmestaat kann vorschreiben, daß der
Begünstigte die Erbringung seiner Dienstleistung den
zuständigen Behörden vorher anzeigt, falls sie einen
vorübergehenden Aufenthalt in diesem Aufnahmestaat
erforderlich macht.

In dringenden Fällen kann diese Anzeige unverzüglich
nach Erbringung der Dienstleistung erfolgen.

(3) Nach den Absätzen 1 und 2 kann der Aufnahme
staat von dem Begünstigten ein oder mehrere Doku
mente mit folgenden Angaben verlangen :
— die in Absatz 2 genannte Anzeige,
— eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß der
Begünstigte die betreffenden Tätigkeiten im Mit.
gliedstaat seiner Niederlassung rechtmäßig ausübt

— eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß der
Begünstigte das/den oder die für die Erbringung
der betreffenden Dienstleistung erförderlichen
Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Be
fähigungsnachweise im Sinne dieser Richtlinie
besitzt.

(4) Das oder die in Absatz 3 vorgesehenenDokumente
dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als 12 Monate sein.

(5) Entzieht ein Mitgliedstaat einem seiner Staats
angehörigen oder einem in seinem Hoheitsgebiet an
sässigen Staatsangehörigen eines anderen Mitglied
staats ganz oder teilweise und vorübergehend oder
endgültig' das Recht auf Ausübung einer Tätigkeit
im Sinne des Artikels 1 , so sorgt er je nach Fall für
den vorübergehenden oder endgültigen Entzug der in
Absatz 3 unter dem zweiten Gedankenstrich genannten
Bescheinigung.

Artikel 12

Wird in einem Aufnahmestaat zur Abrechnung mit
einem Versicherer für Tätigkeiten zugunsten von
Sozialversicherten die Mitgliedschaft bei einer Kör
perschaft des öffentlichen Rechts im Bereich der
sozialen Sicherheit verlangt, so befreit dieser Mitglied
staat im Falle der Erbringung von Dienstleistungen, für
die der Begünstigte den Ort wechseln muß, die
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, die sich in
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen haben, von
diesem Erfordernis.

Artikel 14

Wird in einem Aufnahmestaat von dessen Staats
angehörigen für die Aufnahme und Ausübung einer
Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 eine Eidesleistung
oder eine feierliche Erklärung verlarigt, so sorgt dieser
Mitgliedstaat dafür, daß den Staatsangehörigen der
anderen Mitgliedstaaten, die die Formel dieses Eides
oder dieser feierlichen Erklärung nicht benutzen kön- .
nen, eine geeignete gleichwertige Formel zur Verfü
gung steht.

Artikel 15

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um den Begünstigten die Möglichkeit
zu geben, Informationen über die Gesundheits- und
Sozialvorschriften sowie gegebenenfalls über die
Standesregeln xles Aufnahmestaats zu erhalten.

Zu diesem Zweck können sie Informationsstellen
einrichten, bei denen sich die Begünstigten die erfor
derlichen Informationen beschaffen können. Die
Aufnahmestaaten können den Begünstigten im Falle
der Niederlassung die Verpflichtung auferlegen, mit
diesen Stellen Verbindung aufzunehmen.

(2) Die Mitgliedstaaten können die in Absatz 1
genannten Stellen bei den zuständigen Behörden und
Stellen, die sie innerhalb der in Artikel 19 Absatz 1
vorgesehenen Frist bestimmen, einrichten.

(3 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
Begünstigten gegebenenfalls, in ihrem Interesse und
im Interesse ihrer Patienten, die Sprachkenntnisse
erwerben, die sie für die Ausübung ihrer Berufs
tätigkeit im Aufnahmestaat brauchen.
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KAPITEL VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 16

Bei begründeten Zweifeln kann der Aufnahmestaat
von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in
dem ein Diplom, Prüfungszeugnis oder sonstiger
Befähigungsnachweis im Sinne der Kapitel II und III
ausgestellt worden ist, die Bestätigung verlangen, daß
dieses Diplom, Prüfungszeugnis oder der sonstige
Befähigungsnachweis echt ist und der Begünstigte
alle Ausbildungsbedingungen der Richtlinie 77/453/
EWG erfüllt hat.

Artikel 19

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie binnen zwei
Jahren nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kennt
nis.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 20

Falls sich bei der Anwendung dieser Richtlinie für
einen Mitgliedstaat größere Schwierigkeiten auf
bestimmten Gebieten ergeben sollten, prüft die Kom
mission diese Schwierigkeiten in Zusammenarbeit mit
diesem Staat und holt die Stellungnahme des Aus
schusses Hoher Beamter für das öffentliche Gesund
heitswesen ein, der durch den Beschluß 75/365/EWG(1)
geändert durch den Beschluß 77/455/EWG (a), ein
gesetzt worden ist. '

Die. Kommission legt dem Rat gegebenenfalls geeig
nete Vorschläge vor.

Artikel 21

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Artikel 17

Die Mitgliedstaaten bezeichnen innerhalb der in
Artikel 19 Absatz 1 vorgesehenen Frist die Behörden
und Stellen, die für die Erteilung oder Entgegennahme
der in dieser Richtlinie genannten Diplome, Prüfungs
zeugnisse, sonstigen Befähigungsnachweise, Bescheini
gungen und Informationen zuständig sind,^und unter
richten unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und
die Kommission.

Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 1977.Artikel 18

Diese Richtlinie gilt auch für Staatsangehörige der
Mitgliedstaaten, die nach der Verordnung (EWG)
Nr. 1612/68 eine Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 als
Angestellte ausüben oder ausüben werden.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. SILKIN

(*) ABl . Nr. L 167 vom 30. 6. 1975, S. 19.
(2) Siehe Seite 13 dieses Amtsblatts ,



Nr. L 176/8 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 15. 7. 77

RICHTLINIE DES RATES

vom 27. Juni 1977

zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Tätigkeiten der
Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich

sind

(77/453/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 49, 57, 66 und 235,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( l),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses (*),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Koordinierung der Ausbildung in den Mitglied
staaten im Hinblick auf die Verwirklichung der
gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Prüfungs
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise der
Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, wie sie
durch die Richtlinie 77/452/EWG (*) vorgeschrieben
ist, kann in Anbetracht der Vergleichbarkeit der.Aus
bildungsgänge in den Mitgliedstaaten auf die Forde
rung der Erfüllung von Mindestbedingungen be
schränkt werden, so daß die Mitgliedstaaten im
übrigen bei der Gestaltung der Ausbildung freie Hand
behalten.

Die mit dieser Richtlinie angestrebte Koordinierung
schließt eine weitere Koordinierung nicht aus.

Die mit dieser Richtlinie angestrebte Koordinierung
bezieht sich auf die Berufsausbildung der Kranken
schwester und des Krankenpflegers, die für die allge
meine Pflege verantwortlich sind. Die meisten Mitglied
staaten unterscheiden bisher nicht zwischen der Aus
bildung von Krankenschwestern und Krankenpflegern
im Angestelltenverhältnis und der Ausbildung von
freiberuflich tätigen Krankenschwestern und Kran
kenpflegern. Zur Förderung der uneingeschränkten
Freizügigkeit der Berufsangehörigen in der Gemein
schaft erscheint es daher notwendig, die Anwendung
dieser Richtlinie auf Krankenschwestern und Kran
kenpfleger im Angestelltenverhältnis auszudehnen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten machen die Ausstellung der
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise für Krankenschwestern und Kranken
pfleger, die für die allgemeine Pflege verantwortlich
sind, im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie 77/452/
EWG vom erfolgreichen Bestehen einer Prüfung
abhängig, die garantiert, daß dem Bewerber im Ver
lauf seiner Ausbildung folgende Kenntnisse und
Fähigkeiten vermittelt worden sind :
a) angemessene Kenntnisse der wissenschaftlichen
Fachgebiete, die der allgemeinen Krankenpflege
zugrunde liegen, einschließlich ausreichender
Kenntnisse über den Organismus, die Körper
funktionen und das Verhalten des gesunden und
des kranken Menschen sowie über die Beziehungen
zwischen dem Gesundheitszustand und der physi
schen und der sozialen Umwelt des Menschen ;

b) ausreichende Kenntnisse in der Berufskunde und
in der Berufsethik, sowie über die allgemeinen
Grundsätze der Gesundheit und der Pflege ;

c) angemessene klinische Erfahrung ; diese muß der
Ausbildung dienen und unter der Aufsicht von
qualifiziertem Pflegepersonal an Orten erworben
werden, die auf Grund ihrer Ausstattung und
wegen des in ausreichender Anzahl vorhandenen
qualifizierten Personals für die Krankenpflege
geeignet sind ;

d) Fähigkeit, an der Ausbildung des mit der gesund
heitlichen Betreuung befaßten Personals mitzu
wirken, und Erfahrung in der Zusammenarbeit
mit diesem Personal ;

e) Erfahrung in der Zusammenarbeit mit anderen im
Gesundheitswesen tätigen Berufsangehörigen.

(2) Die Ausbildung im Sinne des Absatzes 1 umfaßt
mindestens

a) eine 10jährige allgemeine Schulausbildung, deren
erfolgreicher Abschluß durch ein von den zustän
digen Behörden oder Stellen eines Mitgliedstaats
ausgestelltes Diplom, Prüfungszeugnis oder durch
einen sonstigen Befähigungsnachweis bzw. durch
ein Zeugnis über eine bestandene Aufnahme
prüfung von gleichwertigem Niveau für die
Schulen für Krankenpflege bestätigt wird ;

(M ABl . Nr. C 65 vom 5. 6. 1970, S. 12.
(2) ABl. Nr. C 108 vom 26. 8 . 1970, S. 23 .
(®) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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Niveau der Ausbildung darf nicht dadurch, daß sie
auf Teilzeitbasis erfolgt, beeinträchtigt werden.

Artikel 3

Diese Richtlinie gilt auch für diejenigen Staatsangehö
rigen der Mitgliedstaaten, die nach der Verordnung
(EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb
der Gemeinschaft (l) eine Tätigkeit im Sinne des
Artikels 1 der Richtlinie 77/452/EWG im Ange
stelltenverhältnis ausüben oder ausüben werden.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um dieser Richtlinie binnen zwei Jahren
nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 5

Falls sich bei der Anwendung dieser Richtlinie für
einen Mitgliedstaat größere Schwierigkeiten auf
bestimmten Gebieten ergeben . sollten, prüft die
Kommission diese Schwierigkeiten in Zusammenarbeit
mit diesem Staat und holt die Stellungnahme
des Ausschusses Hoher Beamter für das öffent
liche Gesundheitswesen ein, der durch den Be
schluß 75/365/EWG (*), geändert .durch den Beschluß
77/455/EWG (*), eingesetzt worden ist.

Die Kommission legt dem Rat gegebenenfalls geeignete
Vorschläge vor.

Artikel 6

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

b) eine spezielle Vollzeit-Berufsausbildung, die sich
auf die Fächer des im Anhang enthaltenen Ausbil
dungsprogramms erstrecken muß und drei Jahre
oder 4 600 Stunden theoretische und praktische
Ausbildung umfaßt.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die
mit der Ausbildung der Krankenschwestern und
Krankenpfleger betraute Einrichtung die Verantwor
tung dafür übernimmt, daß Theorie und Praxis für
das gesamte Ausbildurigsprogramm koordiniert wer
den.

Der in Teil A des Anhangs genannte theoretische und
technische Unterricht muß in einem ausgewogenen
Verhältnis zu der in Teil B dieses Anhangs genannten
klinisch-praktischen Krankenpflegeausbildung stehen
und mit ihr koordiniert sein, so daß die in Absatz 1
aufgeführten Kenntnisse und Erfahrungen in ange
messener Weise erworben werden können.

Die klinisch-praktische Krankenpflegeausbildung muß
im Rahmen von Praktiken in Krankenhausabteilungen
oder in anderen Gesundheitsdiensten, insbesondere in
Hauskrankenpflegediensten, die von den zuständigen
Behörden oder Stellen zugelassen sind, unter Anlei
tung vermittelt werden. Im Rahmen dieser Ausbildung
nehmen die Krankenpflegeschülerinnen und Kranken
pflegeschüler an den Tätigkeiten in den betreffenden
Stellen in dem Maße teil, wie dies zu ihrer Ausbildung
beiträgt. Sie werden über die Verantwortlichkeiten
des Krankenpflegeberufs unterrichtet.

(4) Spätestens fünf Jahre nach derNotifizierung dieser
Richtlinie entscheidet der Rat nach Prüfung der Lage
auf Vorschlag der Kommission, ob die Bestimmungen
von Absatz 3 betreffend das ausgewogene Verhältnis
zwischen dem theoretischen , und technischen Unter
richt und der klinisch-praktischen Krankenpflegeaus
bildung beizubehalten oder zu ändern sind.

(5) Ist ein Teil der Ausbildung nach Absatz 2 Buch
stabe b) im Rahmen anderer Ausbildungsgänge von
mindestens gleichwertigem Niveau erworben worden,
so können die Mitgliedstaaten den betreffenden
Personen für Teilbereiche Befreiungen gewähren.

Artikel 2

Ungeachtet von Artikel 1 können die Mitgliedstaaten
eine Ausbildung auf Teilzeitbasis unter den von den
zuständigen einzelstaatlichen Behörden genehmigten
Bedingungen zulassen.
Die Gesamtdauer der Ausbildung auf Teilzeitbasis
darf nicht kürzer als die Vollzeitausbildung sein. Das

Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 1977.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. SILKIN

O ABl . Nr. L 257 vom 19. 10. 1968 , S. 2.
(*) ABI . Nr. L 167 vom 30. 6. 1975, S. 19.
(*) Siehe Seite 13 dieses Amtsblatts .
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ANHANG

AUSBILDUNGSPROGRAMM FÜR KRANKENSCHWESTERN UND KRANKEN
PFLEGER, DIE FÜR DIE ALLGEMEINE PFLEGE VERANTWORTLICH SIND

Das Programm der Ausbildung, die zum Diplom, Prüfungszeugnis oder einem anderen Befähi
gungsnachweis für Krankenschwestern und Krankenpfleger führt, die für die allgemeine Pflege
verantwortlich sind, umfaßt die folgenden beiden Abschnitte :

A. Theoretischer und technischer Unterricht

a) Krankenpflege
Berufskunde und Ethik in der Krankenpflege,
allgemeine Grundsätze der Gesundheitslehre und der Krankenpflege,
Grundsätze der Krankenpflege in bezug auf :
— allgemeine Medizin und medizinische Fachgebiete,
— allgemeine Chirurgie und chirurgische Fachgebiete,
— Kinderpflege und Kinderheilkunde,
— Wochen- und Säuglingspflege,
— Geisteskrankenpflege und .Psychiatrie,
— Altenpflege und Alterskrankheiten ;

b) Grundwissen
Anatomie und Physiologie,
Krankheitslehre,
Bakteriologie, Virologie und Parasitologie,

. Biophysik, Biochemie und Radiologie,
Ernährungslehre,
Hygiene : — Gesundheitsvorsorge,!

— Gesundheitserziehung,
Pharmakologiej

c) Sozialwissenschaften
Soziologie,
Psychologie,
Grundbegriffe der Verwaltung,
Grundbegriffe der Pädagogik,
Sozial- und Gesundheitsgesetzgebung,
Berufsrecht.

B. Klinisch-praktische Krankenpflegeausbildung

Krankenpflege auf folgenden Gebieten :
— allgemeine Medizin und medizinische Fachgebiete,
— allgemeine Chirurgie und chirurgische Fachgebiete,
— Kinderpflege und Kinderheilkunde,
— Wochen- und Säuglingspflege,
— Geisteskrankenpflege und Psychiatrie,
— Altenpflege und Alterskrankheiten,
— Hauskrankenpflege.
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BESCHLUSS DES RATES

vom 27. Juni 1977

zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für die Ausbildung
in der Krankenpflege

(77/454/EWG)

— umfassender Informationsaustausch über die
Methoden der Ausbildung sowie über den Inhalt,
das Niveau und die Struktur des theoretischen und
praktischen Unterrichts in den Mitgliedstaaten ;

— Gedankenaustausch und Konsultationen, um zu
gemeinsamen Konzeptionen hinsichtlich des in der
Ausbildung des Personals für die Krankenpflege zu
erreichenden Niveaus sowie gegebenenfalls hin
sichtlich von Struktur und Inhalt dieser Ausbildung
zu gelangen ;

— Erwägung über , Anpassungen dieser Ausbildung
an die Entwicklung in der Krankenpflege, in der
medizinischen und der sozialen Wissenschaft
sowie in den Lehrmethoden.

(3) Der Ausschuß übermittelt der Kommission und
den Mitgliedstaaten seine Stellungnahmen und
Empfehlungen, die — wenn er es für erforderlich
erachtet — Vorschläge zur Änderung der die Ausbil
dung betreffenden Bestimmungen der Richtlinien über
die Tätigkeiten in der Krankenpflege, insbesondere
der Richtlinien 77/452/EWG (x) und 77/453/EWG (*),
enthalten.

(4) Der Ausschuß berät die Kommission auch in
jeder anderen Frage der Ausbildung von Personal für
die Krankenpflege, die die Kommission ihm unter
breitet.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In seiner Entschließung vom 6. Juni 1974 betreffend
die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungs
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise hat
sich der Rat für die Einsetzung beratender Ausschüsse
ausgesprochen.

Im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung der
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi
gungsnachweise der Krankenschwester und des Kran
kenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwort
lich sind, sowie im Rahmen der von anderem Personal
ausgeübten Krankenpflege ist es wichtig, daß ein
vergleichbar anspruchsvolles Niveau der Ausbildung
gewährleistet wird.

Es ist wünschenswert, als Beitrag zur Erreichung dieses
Zieles einen Beratenden Ausschuß zur Beratung der
Kommission einzusetzen —

BESCHLIESST :

Artikel 1

Es wird ein Beratender Ausschuß für die Ausbildung
in der Krankenpflege, nachstehend „Ausschuß"
genannt, bei der Kommission eingesetzt.

Artikel 2

(1) Aufgabe des Ausschusses ist es, zur Gewähr
leistung eines vergleichbar anspruchsvollen Niveaus
der Ausbildung der verschiedenen Kategorien von
Personal für die Krankenpflege in der Gemeinschaft
beizutragen.

(2) Dazu bedient er sich insbesondere der folgenden
Mittel :

Artikel 3

(1 ) Der Ausschuß besteht aus drei Sachverständigen
je Mitgliedstaat, und zwar :
— einem Sachverständigen aus dem praktizierenden
Berufsstand,

— einem Sachverständigen aus den Einrichtungen,
welche die Ausbildung auf dem Gebiet der Kran
kenpflege wahrnehmen,

— einem Sachverständigen aus den zuständigen
Behörden des Mitgliedstaats .

(2) Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter. Der Stell
vertreter ist berechtigt, an den Sitzungen des Aus
schusses teilzunehmen.

(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
(2) Siehe Seite 8 dieses Amtsblatts .
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(3 ) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Mitglieder
und Stellvertreter werden von den Mitgliedstaaten
benannt. Die in Absatz 1 unter dem ersten und dem
zweiten Gedankenstrich aufgeführten Mitglieder und
ihre Stellvertreter werden auf- Vorschlag des Berufs
standes der praktizierenden Krankenschwestern und
Krankenpfleger bzw. der Einrichtungen, welche die
Ausbildung auf dem Gebiet der Krankenpflege ver
mitteln , benannt. Die Mitglieder des Ausschusses und
ihre Stellvertreter werden vom Rat ernannt.

Artikel 5

Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vor
sitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Er
gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Tagesordnung
für die Sitzungen wird vom Vorsitzenden des Aus
schusses im Benehmen mit der Kommission festgelegt.

Artikel 6

Der Ausschuß kann Arbeitsgruppen einsetzen und in
den besonderen Fragen, die sich bei seiner Arbeit
ergeben, Beobachter oder Sachverständige zur Unter
stützung heranziehen oder zulassen .

Artikel 7

Die Kommission nimmt die Sekretariatsgeschäfte des
Ausschusses wahr.

Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 1977.

Artikel 4

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses
beträgt drei Jahre. Nach Ablauf dieser drei Jahre
bleiben die Mitglieder im Amt, bis ein Nachfolger für
sie bestellt oder ihre Amtszeit erneuert wird.

(2) Vor Ablauf der drei Jahre endet die Amtszeit
eines Mitglieds durch seinen Rücktritt , seinen Tod
oder seine Ersetzung durch ein anderes Mitglied nach
dem in Artikel 3 vorgesehenen Verfahren. Das neue
Mitglied wird für die Dauer der noch verbleibenden
Amtszeit ernannt.

Im Namen aes Kates

Der Präsident

J. SILKIN
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BESCHLUSS DES RATES

vom 27. Juni 1977

zur Änderung des Beschlusses 75/365/EWG zur Einsetzung eines Ausschusses Hoher
Beamter für das öffentliche Gesundheitswesen

(77/455/EWG)

Dementsprechend ist die Aufgabe dieses Ausschusses
zu erweitern —

BESCHLIESST :

Einziger Artikel

Artikel 2 des Beschlusses 75/365/EWG erhält folgende
Fassung :

„Artikel 2

Aufgabe des Ausschusses ist es,
— die Schwierigkeiten, die sich bei der Durch
führung der Richtlinien 75/362/EWG (2),
75 /363 /EWG (3), 77/452/EWG (4) und
77/453 /EWG (6) ergeben könnten, festzu
stellen und zu analysieren ;

— alle zweckdienlichen Informationen über die
Bedingungen der allgemeinen und fachärzt
lichen Behandlung in den Mitgliedstaaten zu
sammeln ;

— alle zweckdienlichen Informationen über die
Bedingungen der Krankenpflege zu sammeln,
die in den Mitgliedstaaten von den Kranken
schwestern und Krankenpflegern, die für die
allgemeine Pflege verantwortlich sind, geleistet
wird ;

— Stellungnahmen abzugeben, die als Leitlinien
für die Arbeit der Kommission im Hinblick auf
etwaige Änderungen der genannten Richtlinien
dienen können."

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Durch seinen Beschluß 75/365/EWG (*) hat der Rat
einen Ausschuß Hoher Beamter für das öffentliche
Gesundheitswesen zu dem Zweck eingesetzt, die
Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung der
Richtlinien auf dem Gebiet des Niederlassungsrechts
und des freien Dienstleistungsverkehrs der Ärzte
ergeben könnten, festzustellen und zu analysieren,
alle zweckdienlichen Informationen über die Bestim
mungen der ärztlichen Behandlung von den Mitglied
staaten zu sammeln und Stellungnahmen abzugeben,
die als Leitlinien für die Arbeit der Kommission im
Hinblick auf etwaige Änderungen der genannten
Richtlinien dienen können.

Die Anwendung der Maßnahmen, die der Rat im
Bereich der tatsächlichen Ausübung des Niederlas
sungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungs
verkehr sowie der Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften über die Tätigkeiten der
Krankenpfleger und Krankenschwestern, die für die
allgemeine Pflege verantwortlich sind, genehmigt hat,
kann Probleme aufwerfen, die ebenfalls gemeinsam
geprüft werden müßten.

In diesem Zusammenhang sind auch die Probleme zu
berücksichtigen, die sich für andere Kategorien von
Personal für die Krankenpflege ergeben könnten.

Es ist zweckmäßig, mit dieser Aufgabe den durch
den Beschluß 75/365/EWG eingesetzten Ausschuß
Hoher Beamter für das öffentliche Gesundheitswesen
zu betrauen.

Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 1977.

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. SILKIN

(2) ABl . Nr. L 167 vom 30. 6. 1975, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 167 vom 30. 6. 1975, S. 14.
(4) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
(6) Siehe Seite 8 dieses Amtsblatts .C1) ABl . Nr. L 167 vom 30. 6. 1975, S. 19 .
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